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Liebe‍Newsletter‍-Empfänger, 

 

was‍genau‍sagt‍uns‍diese‍Grafik? 

 

 

Im Teil‍1 dieser Artikelserie haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum die Masernimpfung 

1963 in den USA einführt wurde, obwohl doch die Sterberate auch ohne Impfungen bereits um 

wenigstens 98 % gefallen war. Im Teil‍2 bin ich auf Rückmeldungen eingegangen, die versucht 

haben, die völlige Ignorierung des phänomenalen Rückgangs durch die zuständigen Behörden 

zu rechtfertigen. In diesem dritten Teil schauen wir uns nun die deutsche Masern-Sterbestatistik 

näher an. 

 

Die Deutsche Masern-Statistik verstärkt das Rätsel 

 

Als‍erstes‍fällt‍auf,‍dass‍für‍viele‍Jahre‍die‍Daten‍fehlen,‍nämlich‍für‍die‍Jahre‍1903-1923‍und‍

1939-1949.‍Jene‍Daten,‍die‍uns‍vorliegen,‍stammen‍aus‍US-amerikanischen‍Quellen‍(1900-1902)‍

und‍offiziellen‍deutschen‍Meldedaten‍(Pöhn‍&‍Rasch‍1993).‍Andere‍Daten‍haben‍wir‍derzeit‍leider‍

nicht‍zur‍Verfügung. 

 

Der‍Verlauf‍der‍Sterberaten‍in‍den‍USA‍und‍Deutschland‍ist‍vergleichbar.‍Zwischen‍1900‍und‍1962‍

haben‍wir‍einen‍Rückgang‍der‍Sterberate‍um‍sagenhafte‍99‍%‍-‍und‍das‍gänzlich‍ohne‍Impfung.‍

Nehmen‍wir‍statt‍1900‍das‍Ausnahmejahr‍1901‍als‍Grundlage,‍ist‍es‍sogar‍ein‍Rückgang‍von‍ 

99,99‍%. 

 

Wie‍ist‍das‍möglich?‍Bin‍ich‍hier‍der‍Einzige,‍der‍sich‍das‍fragt? 

 

Wenn‍sich‍also‍heute‍manche‍Impfexperten‍angesichts‍der‍offiziellen‍Sterberate‍von‍nahe‍Null‍lo-

bend‍selbst‍auf‍die‍Schulter‍klopfen,‍dann‍kann‍dies‍bestenfalls‍zu‍einem‍Prozent‍der‍Impfung‍zu-

geschrieben‍werden.‍Bestenfalls.‍Über‍die‍Gründe‍dafür‍scheint‍es‍keine‍Erklärung,‍ja‍noch‍nicht‍

einmal‍Untersuchungen,‍zu‍geben. 

 

https://impfkritik.de/pressespiegel/2026010401.html
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1962: „Eine Massenprophylaxe ist daher nicht gerechtfertigt“ 

 

Der‍phänomenale‍Rückgang‍der‍Sterberate‍von‍bis‍zu‍99,99‍%‍-‍ganz‍ohne‍Impfungen‍-‍war‍sicher-

lich‍auch‍der‍Hintergrund‍nachfolgender‍öffentlichen‍Feststellung‍von‍Prof.‍Georg‍Henneberg‍im‍

Bundesgesundheitsblatt‍(Nr.‍4/1962,‍S.‍55-58): 

  

„Eine Impfung gegen Masern ist zur Zeit auch aus dem Grunde nicht ratsam, weil die Masern nur 

in seltenen Fällen, die therapeutisch behandelt werden können, gefährlich werden. Eine Massen-

prophylaxe ist daher nicht gerechtfertigt.“ 

  

Henneberg‍war‍damals‍Vizepräsident‍des‍Bundesgesundheitsamtes‍und‍Präsident‍des‍Robert-Koch-

Institutes,‍also‍einer‍der‍ranghöchsten‍bundesdeutschen‍Gesundheitsbeamten. 

 

Weder‍ein‍Prof.‍Henneberg‍noch‍ein‍anderer‍Verantwortlicher‍jener‍Zeit‍machte‍sich‍öffentlich‍Ge-

danken‍um‍die‍Ursachen‍für‍den‍phänomenalen‍Rückgang‍der‍Masernsterblichkeit‍zwischen‍1900‍

und‍1962.‍Ich‍finde‍das‍merkwürdig.‍Oder‍habe‍ich‍etwas‍Wichtiges‍übersehen?‍Warum‍wurden‍die‍

Ursachen‍für‍die‍immer‍seltener‍werdenden‍schweren‍Krankheitsverläufe‍nicht‍näher‍erforscht?‍

Warum‍wurde‍bei‍der‍Vorsorge‍allein‍auf‍medizinische‍Eingriffe‍wie‍die‍Passiv-Impfung‍und‍ab‍

1963‍die‍Aktiv-Impfung‍gesetzt?‍Aber‍ich‍wiederhole‍mich… 

 

1963: Zulassung der Totimpfstoffe 

 

Am‍21.‍März‍1963‍wurden‍in‍den‍USA‍gleichzeitig‍der‍Lebend-Impfstoff‍„Rubeovax“‍von‍Merck‍

&‍Co.‍und‍der‍Tot-Impfstoff‍„Pfizer-Vax‍Measles-K“‍zugelassen.‍Der‍Pfizer-Impfstoff‍wurde‍aller-

dings‍nach‍vier‍Jahren‍wegen‍„schwerwiegenden‍atypische‍Maserninfektionen“‍wieder‍vom‍Markt‍

genommen.[1] 

 

Dass‍die‍Masern-Impfung‍in‍der‍Lage‍war,‍in‍vielen‍Fällen‍mehr‍Schaden‍anzurichten‍als‍zu‍nut-

zen,‍war‍somit‍spätestens‍im‍Laufe‍der‍1960er‍Jahre‍bekannt.‍Ein‍Grund‍mehr,‍die‍Ursachen‍des‍

phänomenalen‍Rückgangs‍der‍Sterberate‍zu‍untersuchen‍und‍daraus‍öffentliche‍Gesundheitsemp-

fehlungen‍abzuleiten.‍Statt‍dessen: 

  

„In Deutschland wurden im kleineren Maße Masernimpfungen ab 1963 in Studien durchgeführt. Zu 

diesem Zeitpunkt waren aber in Deutschland noch keine Masernimpfstoffe staatlich lizensiert.“[2] 

  

Auch‍in‍Deutschland‍waren‍die‍erwähnten‍Studien‍offensichtlich‍nur‍unzureichend‍aufgesetzt‍und‍

deshalb‍nicht‍in‍der‍Lage,‍das‍Problem‍der‍„schwerwiegenden‍atypischen‍Maserninfektion“‍recht-

zeitig,‍also‍vor‍der‍Zulassung,‍zu‍erfassen. 

 

Wobei‍sich‍mir‍die‍Frage‍stellt,‍ob‍es‍sich‍bei‍den‍genannten‍Komplikationen‍wirklich‍um‍die‍Ma-

sern‍und‍nicht‍vielmehr‍um‍reine‍Nebenwirkungen‍gehandelt‍haben‍könnte. 

 

1966: Weitere Impfstoff-Experimente am Menschen 

  

„1966 konnten dann auch Testungen mit dem Schwarz-Impfstoff, der von Schwarz zur Verfügung 

gestellt wurde, mit besseren Erfolgen durchgeführt werden. Ab 1966 standen die inaktivierten Ma-

sernspaltimpfstoffe und ab 1967 der Schwarz-Lebendimpfstoff zur Verfügung.“[3] 

  



Worin‍diese‍„bessere‍Erfolge“‍bestanden‍haben‍sollen,‍würd‍mich‍interessieren.‍Um‍die‍Sterblich-

keitsrate‍kann‍es‍nicht‍gegangen‍sein,‍denn‍die‍war‍bereits‍um‍über‍99‍%‍gefallen‍und‍innerhalb‍

der‍kleinen‍Studien‍kaum‍erfassbar,‍zumal‍damals‍auch‍keine‍Placebo-Kontrollgruppen‍durchge-

führt‍wurden,‍die‍einen‍Vergleich‍der‍Nebenwirkungen‍hätten‍zulassen‍können. 

 

1968: Das Bundesgesundheitsamt gibt Entwarnung 

 

Mit‍Stand‍vom‍Oktober‍1968‍gab‍das‍damalige‍Bundesgesundheitsamt‍unter‍ihrem‍Präsidenten‍

Henneberg‍eine‍öffentliche‍Stellungnahme‍zum‍Maserngeschehen‍ab.‍Da‍heißt‍es‍z.‍B.‍wörtlich: 

 

„Die Masern sind in den Ländern der gemäßigten Zone, so auch in Deutschland, eine meist mild 

verlaufende Kinderkrankheit.“[4] 

 

Weiter‍heißt‍es,‍dass‍Gehirnentzündungen‍nur‍bei‍etwa‍2‍bis‍20‍unter‍10.000‍Erkrankten‍auftraten‍–‍

und‍in‍der‍Regel‍abheilten.‍Die‍Häufigkeit‍von‍Dauerschäden‍wird‍nicht‍angegeben,‍nur,‍dass‍20‍

bis‍30‍%‍unter‍den‍Dauerschäden‍tödlich‍seien.‍Ich‍erwähne‍das‍deshalb,‍weil‍heutzutage‍vor‍allem‍

das‍behauptete‍Risiko‍von‍Gehirnentzündungen‍als‍Rechtfertigung‍für‍die‍erzwungene‍Masern-

Impfung‍dient.‍Damals‍wie‍heute‍machen‍sich‍leider‍weder‍Forschungsinstitute‍noch‍die‍Behörden‍

Gedanken‍darum,‍welche‍Faktoren‍zu‍diesen‍seltenen‍schweren‍und‍schwersten‍Verläufen‍führen. 

 

Hinweise,‍dass‍man‍die‍Art‍der‍Medikation,‍vor‍allem‍das‍systematische‍Senken‍von‍Fieber,‍in‍die‍

Überlegungen‍mit‍einbezogen‍hat,‍fand‍ich‍keine.‍Ich‍finde‍es‍irritierend,‍dass‍erst‍ein‍Robert‍F.‍

Kennedy‍Jr.‍Gesundheitsminister‍der‍USA‍werden‍muss,‍um‍das‍Problem‍der‍pauschalierten‍Fie-

bersenkung‍beim‍Namen‍zu‍nennen.‍Gehirnentzündungen‍gehören‍übrigens‍laut‍Fachinformationen‍

zu‍den‍möglichen‍Nebenwirkungen‍von‍Paracetamol‍und‍Ibuprofen! 

 

In‍dem‍gleichen‍Gutachten‍wird‍eingeräumt,‍dass‍die‍tatsächliche‍Häufigkeit‍von‍Masernerkran-

kungen‍gar‍nicht‍bekannt‍sei.‍Es‍gebe‍nur‍Schätzungen.‍Der‍Grund:‍Da‍die‍Masern‍als‍„meist‍mild‍

verlaufende‍Kinderkrankheit“‍angesehen‍wurden,‍war‍im‍Bundesseuchengesetz ‍nur‍die‍Meldung‍

von‍Todesfällen‍verpflichtend,‍nicht‍aber‍die‍Erkrankung.‍Weiter‍heißt‍es: 

  

„Die Letalität der Masern ist in Deutschland gering; sie ist im letzten Jahrzehnt stark abgesunken, 

(…) kann aber unter ungünstigen Umweltbedingungen jederzeit ansteigen. Bedeutsame Faktoren 

dieser Art sind auch konstitutionelle und dispositionelle Einflüsse, vor allem Begleitinfektionen.“ 

  

Woraus‍genau‍diese‍„ungünstigen‍Umweltbedingungen“‍bestanden‍haben,‍welche‍„konstitutionel-

len‍und‍dispositionelle‍Einflüsse“‍genau‍gemeint‍sind,‍wird‍-‍wie‍auch‍im‍Rest‍der‍damaligen‍und‍

heutigen‍Fachliteratur‍-‍nicht‍erwähnt.‍Offenbar‍hat‍man‍trotz‍der‍Verfügbarkeit‍von‍Antibiotika‍

seit‍den‍1940er‍Jahren‍auch‍die‍„Begleitinfektionen“‍keineswegs‍im‍Griff. 

  

„Das Überstehen der Masern hinterlässt in der Regel eine lebenslängliche Immunität; Zweiter-

krankungen sind extrem selten.“ 

  

Ich‍finde,‍dies‍ist‍ein‍starkes‍Argument‍dafür,‍eine‍natürliche‍Infektion‍–‍unter‍Berücksichtigung‍

der‍noch‍zu‍erforschenden‍Risikofaktoren‍–‍und‍eine‍natürliche‍Durchseuchung‍der‍Bevölkerung‍

einem‍medizinischen‍Eingriff‍vorzuziehen.‍Die‍natürlichen‍Masern‍macht‍man‍nur‍einmal‍durch,‍

die‍Impfung‍muss‍ggf.‍wiederholt‍werden‍–‍mit‍nicht‍voraussehbarem‍Ergebnis.‍Das‍Fazit‍des‍BGA‍

ist‍eindeutig: 

  



„Massenimpfungen gegen Masern sind in der Bundesrepublik Deutschland z. B. nicht erforder-

lich.“ 

  

Das‍Paradoxe‍dabei‍ist:‍Für‍sogenannte‍Risikogruppen‍hält‍man‍die‍Impfung‍dagegen‍für‍empfeh-

lenswert‍–‍ohne‍dabei‍zu‍berücksichtigen,‍dass‍gerade‍Menschen‍mit‍gesundheitlichen‍Vorbelastun-

gen‍möglicherweise‍besonders‍empfänglich‍für‍Impfnebenwirkungen‍sein‍können. 

 

1970: Nichtstaatliche Impfpläne werden diskutiert 

 

Die‍relative‍Zurückhaltung‍des‍BGA‍hatte‍nicht‍nur‍Befürworter.‍So‍diskutierten ‍die‍„Deutsche‍

Gesellschaft‍für‍Sozialpädiatrie“‍(DGSP)‍und‍das‍„Deutsche‍Grüne‍Kreuz“‍(DGK)‍über‍eigene‍

Impfempfehlungen‍in‍einem‍Impfplan.‍Der‍Impfplan‍wurde‍schließlich‍1973‍veröffentlicht.[5]‍Das‍

BGA‍und‍Henneberg‍kamen‍also‍zunehmen‍unter‍Druck.‍Auf‍DGK‍und‍DGSP‍werden‍wir‍nochmal‍

zu‍sprechen‍kommen. 

 

1972: Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der STIKO-Etablierung 

 

Im‍Jahr‍1972‍starben‍knapp‍eine‍Million‍Menschen‍in‍der‍BRD,‍darunter‍etwa‍30.000‍im‍Zusam-

menhang‍mit‍Infektionskrankheiten,‍also‍etwa‍3‍%.‍Allerdings‍machten‍allein‍die‍Krebsneubildun-

gen‍und‍Kreislaufversagen‍das‍Vielfache‍davon‍aus.‍Unter‍den‍Todesfällen‍durch‍Infektionskrank-

heiten‍kamen‍die‍Masern‍erst‍an‍11.‍Stelle.[6] 

 

Dass‍das‍BGA‍eine‍Vorsorgekommission‍für‍Infektionskrankheiten‍einrichtete,‍mag‍angesichts‍von‍

ca.‍30.000‍Todesfällen‍angebracht‍erscheinen.‍Warum‍aber‍sich‍von‍vornherein‍auf‍Impfungen‍als‍

die‍einzige‍zu‍beachtende‍Vorsorgemaßnahme‍festlegen?‍Ich‍verstehe‍das‍nicht.‍Was‍habe‍ich‍über-

sehen? 

 

1972: Die STIKO und das Schweigen des Prof. Henneberg 

 

Am‍20.‍April‍1972‍fand‍unter‍der‍Leitung‍von‍Prof.‍Georg‍Henneberg,‍inzwischen‍Präsident‍des‍

BGA,‍die‍konstituierende‍Sitzung‍der‍„Ständigen‍Impfkommission‍des‍Bundesgesundheitsamtes“‍

(STIKO)‍statt.‍Warum‍die‍Masernimpfung‍mit‍zu‍den‍ersten‍diskutierten‍Impfstoffen‍gehörten,‍

schien‍mir‍zunächst‍angesichts‍ihrer‍nachrangigen‍Bedeutung‍für‍die‍Volksgesundheit‍unklar.‍Wa-

rum‍gehörten‍die‍Masern‍neben‍der‍Pocken-‍und‍der‍Tollwutimpfung‍(beide‍in‍1972‍ohne‍Todes-

fälle!)‍zu‍den‍drei‍erklärten‍Prioritäten‍der‍Kommission?[7] 

 

Man‍hätte‍nun‍von‍Henneberg‍einen‍Widerspruch‍oder‍doch‍zumindest‍eine‍kritische‍Anmerkung‍

zur‍Notwendigkeit‍einer‍allgemeinen‍Impfempfehlung‍gegen‍die‍Masern‍erwarten‍können.‍Er‍hatte‍

sich‍ja‍bereits‍intensiv‍mit‍der‍Masernthematik‍auseinandergesetzt‍und‍hielt‍von‍einer‍allgemeinen‍

Masern-Impfempfehlung‍gar‍nichts.‍Allerdings‍ist‍weder‍im‍Protokoll‍dieser‍ersten‍noch‍in‍den‍

nachfolgenden‍Sitzungen‍dergleichen‍festgehalten.‍Das‍war‍für‍mich‍anfangs‍ein‍Rätsel,‍doch‍dafür‍

habe‍ich‍im‍Rahmen‍meiner‍Recherchen‍eine‍mögliche‍Auflösung‍gefunden: 

 

Pharma-Lobbyist und Tausendsassa 

 

Der‍Ball‍bezüglich‍der‍Masernimpfung‍wurde‍am‍28.‍März‍1972‍vom‍„Ausschuss‍Seuchenhygiene‍

der‍Arbeitsgemeinschaft‍der‍Leitenden‍Medizinalbeamten‍der‍Länder“‍(AHSGH)‍angestoßen.‍Die-

ser‍richtete‍an‍das‍BGA‍und‍die‍„Deutsche‍Vereinigung‍zur‍Bekämpfung‍der‍Kinderlähmung‍und‍

anderer‍Viruskrankheiten“‍(DVBK)‍eine‍Anfrage‍zur‍Masernimpfung.[8] 



 

Der‍Ausschuss‍hatte‍ausdrücklich‍darum‍gebeten,‍dass‍sich‍BGA‍und‍der‍DVBK‍miteinander‍ab-

stimmen,‍„damit‍dessen‍offizielle‍Stellungnahme‍von‍einer‍möglichst‍breiten‍Mehrheit‍getragen‍

wird.“ 

 

Die‍zentrale‍Figur‍an‍dieser‍Stelle‍scheint‍STIKO-Mitglied‍Prof.‍Dr.‍med.‍Rudolf‍Haas‍gespielt‍zu‍

haben.‍Dieser‍hatte‍sich‍schon‍im‍Studium‍auf‍Impfthematiken‍spezialisiert.‍Seine‍akademische‍

Laufbahn‍begann‍er‍1954‍als‍wissenschaftlicher‍Assistent‍am‍Institut‍für‍Hygiene‍und‍Mikrobiolo-

gie‍an‍der‍Uni‍Marburg,‍wo‍er‍ab‍1963‍Professor‍und‍ab‍1965‍Direktor‍war. 

 

Dieses‍Institut‍und‍damit‍auch‍Haas‍arbeiteten‍sowohl‍mit‍den‍Marburger‍Behringwerken‍als‍auch‍

mit‍dem‍Deutschen‍Grünen‍Kreuz‍(DGK)‍sehr‍eng‍zusammen.‍Das‍DGK‍wurde‍sowohl‍vom‍BGA‍

als‍auch‍den‍Behringwerken‍finanziert‍und‍warb‍öffentlich‍für‍Impfungen.‍Des‍weiteren‍gab‍es‍eine‍

sehr‍enge‍Zusammenarbeit‍mit‍der‍DGSP. 

 

Es‍ist‍also‍möglicherweise‍kein‍Zufall,‍dass‍ausgerechnet‍DGSP‍und‍DGK‍1970‍eigene‍Impfpläne‍

ins‍Gespräch‍brachten‍und‍damit‍das‍BGA‍mit‍ihrem‍Präsidenten‍Henneberg‍unter‍Zugzwang‍setz-

ten. 

 

Gleichzeitig‍war‍Haas‍auch‍ein‍enger‍Berater‍des‍AHSGH,‍das‍den‍Ball‍ins‍Rollen‍gebracht‍hatte.‍

Wie‍es‍der‍Zufall‍will,‍war‍Rudolf‍Haas‍gleichzeitig‍Präsident‍des‍DVBK‍sowie‍Mitglied‍der‍dorti-

gen‍Masernkommission!‍Will‍man‍also‍nach‍einem‍ausgemachten‍Impfstoff-Lobbyisten‍in‍der‍

BRD‍der‍1960er‍und‍1970er‍Jahre‍suchen,‍so‍könnte‍dieser‍durchaus‍Rudolf‍Haas‍heißen. 

 

Ein‍Konflikt‍in‍der‍STIKO‍zwischen‍dem‍zögerlichen‍Henneberg‍und‍dem‍Lobbyisten‍Haas‍war‍

somit‍eigentlich‍vorprogrammiert.‍Mehrere‍Sekundärquellen‍(Bonah‍&‍Gradmann‍2012;‍Kranig‍

2015)‍weisen‍auf‍die‍Freiburger‍Dissertation‍von‍Christiane‍Müller‍(2008)‍hin,‍wonach‍Originaldo-

kumente‍tatsächlich‍auf‍starke‍Spannungen‍zwischen‍dem‍Henneberg‍und‍Haas‍hindeuten.‍Henne-

berg‍hatte‍Haas‍demnach‍offen‍Interessenkonflikte‍und‍"allzu‍offensive‍Impfwerbung"‍vorgewor-

fen.[9] 

 

Dass‍Haas‍überhaupt‍in‍die‍STIKO‍berufen‍wurde,‍wird‍wohl‍nicht‍die‍erste‍Wahl‍Hennebergs‍ge-

wesen‍sein‍und‍könnte‍aufgrund‍von‍politischem‍Druck‍geschehen‍sein.‍Haas‍war‍eben‍sehr‍gut‍

vernetzt,‍offenbar‍besser‍als‍Henneberg. 

 

Dass‍die‍AHSGH‍sich‍an‍die‍DVBK‍und‍das‍BGA‍bezüglich‍der‍Masernsituation‍gewendet‍hat,‍ist‍

durchaus‍nachvollziehbar,‍denn‍es‍gab‍ja‍1972‍immer‍noch‍39‍masernbezogene‍Todesfälle.‍Warum‍

aber‍fragte‍der‍Ausschuss‍nicht‍nach‍den‍Ursachen‍für‍den‍impfunabhängigen‍Rückgang‍der‍Todes-

fälle‍und‍auch‍nicht‍nach‍der‍Möglichkeit‍besserer‍Behandlungsmethoden?‍Warum‍diese‍Fixierung‍

auf‍Impfstoffe?‍Ich‍verstehe‍das‍nicht.‍Oder‍sollte‍hier‍ein‍Herr‍Rudolf‍Haas‍von‍vornherein‍die‍

Hand‍im‍Spiel‍gehabt‍haben? 

 

Die‍Anfrage‍des‍AHSGH‍(beraten‍von‍Haas)‍führte‍zu‍einem‍26seitigen‍Gutachten‍des‍DVBK‍(mit‍

dessen‍Präsidenten‍Haas).‍Die‍STIKO‍(mit‍dem‍Mitglied‍Haas)‍vereinbarte‍mit‍dem‍BGA,‍zu-

nächst‍das‍DVBK-Gutachten‍(Mitautor‍Haas)‍vor‍einer‍eigenen‍Stellungnahme‍(mit‍Haas‍als‍

STIKO-Mitglied)‍abzuwarten. 

 

Es‍war‍absehbar,‍dass‍man‍sich‍am‍DVBK-Gutachten‍orientieren‍würde.‍Man‍könnte‍durchaus‍sa-

gen,‍dass‍die‍Angelegenheit‍von‍Anfang‍bis‍Ende‍in‍einer‍Hand‍blieb. 



 

Ach‍ja:‍Es‍war‍laut‍STIKO-Sitzungsprotokoll‍vom‍20.‍April‍1972‍auch‍Haas,‍der‍die‍Masernimp-

fung‍überhaupt‍als‍Thema‍eingebracht‍hatte. 

 

Die Kehrwendung nimmt Gestalt an 

 

Am‍30.‍Juni‍1972‍beschließt‍die‍Masernkommission‍des‍DVBK,‍vom‍„Gutachten‍des‍BGA‍über‍

die‍Masernschutzimpfung‍nach‍dem‍Stand‍von‍Oktober‍1968“‍auszugehen.‍Man‍bezieht‍sich‍auf‍

die‍Schlussfolgerungen‍des‍Gutachtens‍und‍will‍sich‍auf‍die‍„inzwischen‍vorliegenden‍weltweiten‍

Erfahrungen‍mit‍der‍Lebendimpfung‍beschränken“. 

 

Allerdings‍sammelt‍das‍Gutachten‍auf‍seinen‍26‍Seiten‍ausschließlich‍Argumente,‍die‍für‍eine‍öf-

fentliche‍Impfempfehlung‍durch‍die‍STIKO‍sprechen.‍Bedenken‍und‍Gegenargumente‍kommen‍

nicht‍zur‍Sprache.‍Zitat‍am‍Ende: 

  

„Zusammenfassend sei festgestellt, dass das Gutachten der Masernkommission unserer Gesell-

schaft einstimmig verabschiedet wurde. Es wird geraten, die Masern-Lebendimpfung in den Kreis 

der öffentlich empfohlenen Schutzimpfungen aufzunehmen und damit möglichst umfangreiche Kol-

lektivimpfungen durchzuführen.“ 

  

„Einstimmig‍verabschiedet“‍könnte‍zweierlei‍bedeuten:‍Erstens,‍dass‍die‍Fakten‍so‍eindeutig‍wa-

ren,‍dass‍ein‍anderes‍Fazit‍gar‍nicht‍erst‍in‍Frage‍kam‍oder‍zweitens,‍dass‍sich‍niemand‍getraut‍

hatte,‍gegen‍die‍von‍Haas‍vorgegebene‍Richtung‍zu‍intervenieren. 

 

1973: Die Durchimpfungsrate wird auf 23 % geschätzt 

 

„Bis‍1970‍wurden‍nur‍1,7‍Millionen‍Spaltimpfstoffdosen‍und‍170.000‍Dosen‍Schwarz-Impfstoff‍

verwendet.‍Den‍Durchimpfungsgrad‍in‍Deutschland‍festzustellen‍gestaltete‍sich‍sehr‍schwierig,‍da‍

es‍kein‍Impfregister‍gab.‍Anhand‍von‍Schätzungen‍nach‍Verkaufszahlen‍der‍Industrie,‍anamnesti-

schen‍Angaben‍und‍der‍Auswertung‍von ‍Impfzeugnissen‍errechnete‍man‍für‍1973‍eine‍Impfquote‍

von‍23%‍für‍die‍Masern-,‍die‍Masern/Mumps-‍sowie‍die‍Masern/Mumps/Röteln-Impfung.“[10] 

 

Ich‍erwähne‍dieses‍Zitat‍deshalb,‍weil‍die‍Durchimpfungsquote‍bei‍einem‍wirksamen‍Impfstoff‍

Auswirkungen‍auf‍die‍Erkrankungs-‍und‍Sterbestatistik‍haben‍sollte. 

 

1973: Die Masernimpfung als erste öffentliche Empfehlung der STIKO 

 

Beschlossen‍wurde‍die‍Empfehlung‍1973,‍in‍Kraft‍getreten‍ist‍sie‍schließlich‍1974. 

 

Mein Fazit 

 

Ich‍verzichte‍an‍dieser‍Stelle‍auf‍ein‍Fazit.‍Möge‍sich‍jeder‍Leser‍selber‍seinem‍Reim‍aus‍den‍ge-

schichtlichen‍Fakten‍machen.‍Damit‍beende‍ich‍vorerst‍diese‍Artikelserie.‍Ich‍werde‍sie‍in‍der‍

kommenden‍impf-report-Ausgabe,‍die‍im‍Februar‍erscheinen‍wird,‍ergänzen‍und‍abschließen.‍Un-

ter‍anderem‍werde‍ich‍die‍Statistiken‍weiterer‍Länder‍vorstellen.‍Ob‍sie‍wohl‍die‍Tendenz‍in‍den‍

USA‍und‍in‍Deutschland‍bestätigen? 
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